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Fahrzeugverordnung Stufe 2

Rückblick und Praxisberichte
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Politischer Hintergrund

► Beschluss Verkehrsministerkonferenz vom 12./13.10.04:

●Die Verkehrsminister und -senatoren unterstützen die Absicht des BMVBW, die Neufassung 
des Kraftfahrzeug-Zulassungsrechts weiter zügig voranzutreiben, insbesondere die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Registrierung von Fahrzeug- und Halterdaten im Online-
Betrieb zwischen örtlicher Behörde und KBA sowie für die Aufhebung der örtlichen 
Fahrzeugregister zu schaffen. 

●Sie wollen ihrerseits die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Registrierung von 
Fahrzeug- und Halterdaten ab 2007 ausschließlich im Online-Betrieb zwischen 
örtlicher Behörde und KBA erfolgt, mit dem Ziel des späteren Verzichts auf gesonderte 
örtliche Fahrzeugregister

�Konkurriert mit §33 / Abs.3

●Die Datenübermittlung nach den Absätzen 1und 2 erfolgt im Wege der 
Datenfernübertragung durch Direkteinstellung, mindestens jedoch arbeitstäglich im Wege 
der Dateienübertragung.
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Inhalt

V O R T E I L E

► deutliche Reduzierung des Aufwands in den ZUL-Behörde n

●geringerer Erfassungsaufwand

●Umschreibungsmitteilungen entbehrlich

●Möglichkeit der zentralen Auskunftserteilung und Datenübermittlung  an andere 
Stellen (z.B.: Finanzämter, Versicherungen) durch KBA

●geringerer technischer Aufwand

► Erhöhung der Aktualität und Qualität der ZFZR-Daten
Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Auflösung der örtlichen 
Fahrzeugregister

Voraussetzung für weitere Neuerungen, z. B. 

●Kennzeichenbeibehaltung bei Wechsel des Zulassungsbezirks

●Elektronische Versicherungsbestätigung (EVB)

●Amtshilfe
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örtliches 
Register

ZUL-Behörde
(Ist-Situation Neuzulassung vor 21.09.2010)

Fahrzeugmitteilung

KBA

ZFZR

Datenträger

File-Transfer

VU

VU-Mitteilung

File-Transfer

Finanzamt

Inhalt
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Inhalt

► Aufnahme des Online Verfahrens ab 21.09.2009

► Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

- zeitversetzte Übertragung durch technischen Benutzer

- Datenvergleich im Rahmen der Vorgangseröffnung

- Wie reagiert das Fachverfahren auf Abweichungen bei der        
Fahrzeugidentifizierung zwischen örtlichem und zentralen         
Fahrzeugregister ?

- KBA Vorprüfung als zusätzlicher Sicherheitsfaktor

- Nachtragen eines Fahrzeugaktes im zentralen Fahrzeugregister

- Schemaprüfung vor KBA Ausgabenerstellung
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► zeitversetzte Übertragung durch technischen Benutze r 
„KFZKABONLINE“

Die Übertragung des Geschäftsvorfalles kann zeitversetzt erfolgen, damit die 
Zulassungsbehörde die Möglichkeit der Vorgangswiederholung hat. Die 
Zeitverzögerung kann als Frequenz hinterlegt werden

Die Übertragung erfolgt nicht am Sachbearbeiterarbeitsplatz, sondern 
zentral am Server; somit kann der Sachbearbeiter den nächsten Fall 
bearbeiten, ohne die erfolgreich Übertragung abwarten zu müssen
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► Datenvergleich im Rahmen der Vorgangseröffnung

Um zu gewährleisten, dass die Zulassungsbehörde immer auf die aktuellen 
Daten zugreift, findet bereits in der Vorgangseröffnung eine Prüfung auf das 
Änderungsdatum statt.

Falls die Datenlage im zentralen Fahrzeugregister höherwertiger ist, als die 
Datenlage im örtlichen Register, wird implizit auf der Datenlage des 
zentralen Fahrzeugregisters mit dem technischen Vorgang „ZF“
fortgeschrieben.
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► Wie reagiert das Fachverfahren auf Abweichungen bei  der 
Fahrzeugidentifizierung zwischen örtlichem und zent ralen 
Fahrzeugregister ?

Falls eines der definierten Identifizierungsmerkmale ( = Fahrzeugident-
nummer, Herstellerschlüssel, ZBII Nummer) abweicht, kann die Korrektur 
direkt aus der laufenden Vorgangsbearbeitung durchgeführt werden.

Im Folgebeispiel wird eine Abweichung der Fahrzeugidentnummer zwischen 
den beiden Registern festgestellt.

Die Zulassungsbehörde muss entscheiden, ob das örtliche oder das zentrale 
Fahrzeugregister zu korrigieren ist.



Verkehr

08.12.2010Seite 9C
op

yr
ig

ht
 ©

·
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► Die Korrektur wird sofort wirksam

► Die ordnungsgemäße Fortschreibung des Zulassungsvorganges ist somit 
gewährleistet
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► KBA Vorprüfung als zusätzlicher Sicherheitsfaktor

Zusätzlich zu den in OK.VORFAHRT hinterlegten KBA-
Plausibilitätsprüfungen wird der Geschäftsvorfall vor Druck der 
Zulassungspapiere der KBA Vorprüfung unterzogen
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► Nachtragen eines Fahrzeugaktes im zentralen 
Fahrzeugregister

► Falls keine Fahrzeugakte gefunden wird, kann über die Zuordnungshilfe der 
Fahrzeugakt in das zentrale Fahrzeugregister geschrieben werden

724 Änderung findet keine Fahrzeugakte

710 Identifizierung der Fahrzeugakte nicht möglich

740 Versicherungsdaten im ZFZR nicht vorhanden
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► KBA Vorprüfung als zusätzlicher Sicherheitsfaktor

Die KBA Vorprüfung kann individuell auch ausgeschalten werden
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► KBA Vorprüfung als zusätzlicher Sicherheitsfaktor

Die KBA Vorprüfung kann individuell auch ausgeschalten werden und 
bezieht sich auf folgende Rubriken.
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► Nachtragen eines Fahrzeugaktes im zentralen 
Fahrzeugregister

► Eine zusätzliche Möglichkeit, den Fahrzeugakt nachzutragen, besteht über 
den <<ZFZR Update>> aus der Maske „problematische KBA-Ausgaben“
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Schwerpunkte der OK.VORFAHRT Umsetzung

► In OK.VORFAHRT findet eine zusätzliche Schemaprüfung statt, bevor der 
Vorgang übertragen wird.

Durch die in OK.VORFAHRT integrierte Schemaprüfung ist gewährleistet, 
dass der Geschäftsvorfall i.d. Regel KBA schemakonform ist.
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Zulassungsbehörde

Bürger/Firmen
(An-, Um-, Abmeldung)

RZ für Finanzen

andere Zulassungs-
behörden

Bußgeldbehörden

Rechtsanwälte/
Inkassounternehmen

Händler/
Zulassungsdienste

Versicherungen

Gesamtverband der 
Versicherungswirtsch.

Finanzämter Polizei/BKA/LKA

Sozialämter

Einwohnermeldeämter

Kasse/Telecash/
Kassenautomaten

LKA

Bürger/Firmen
(Halteranfragen)

KBA
TÜV/DEKRA

Ausland
(EUCARIS, etc.)

Ausblick


